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Abschlag wegen Nichtteilnahme an der 
Notfallversorgung  

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat 
entschieden, dass eine fehlende Zuwei-
sung von Aufgaben der Notfallversorgung 
nach dem Hessischen Krankenhausplan 
keinen Abschlag wegen der Nichtteilnah-
me an der Notfallversorgung nach sich 
zieht.  

(Hess. VGH, Urteile vom 05.10.2011, Az.: 5 
A 1702/10 und Az.: 5 A 1705/10) 

1.  Gegenstand des Verfahrens 

Das betroffene Krankenhaus ist in den 
Krankenhausplan Hessens mit den Ab-
teilungen Innere Medizin und Chirurgie 
sowie in den Bereichsplan des Land-
kreises als Krankenhaus der Notfallver-
sorgung aufgenommen. Es hält Mög-
lichkeiten zur Intensivüberwachung und 
Intensivbeatmung vor und hat der zu-
ständigen Rettungsdienststelle seine 
Aufnahmebereitschaft zur Notfallversor-
gung angezeigt. 

Die Schiedsstelle für die Festsetzung 
der Krankenhauspflegesätze in Hessen 
setzte auf Antrag des Krankenhauses 
den Abschlag wegen der Nichtteilnah-
me an der Notfallversorgung auf 0,00 
EUR fest. Das zuständige Regierungs-

präsidium genehmigte den Schieds-
spruch, das Verwaltungsgericht Frank-
furt a. M. bestätigte die Entscheidung 
des Regierungspräsidiums. Hiergegen 
richtete sich die Berufung der klagen-
den Krankenkasse.  

Im Wesentlichen war in den beiden Ver-
fahren strittig, ob die für das Entfallen 
eines Abschlags wegen der Nichtteil-
nahme an der Notfallversorgung in der 
Vereinbarung über Regelungen für Zu- 
und Abschläge gemäß § 17 b Absatz 1 
Satz 4 KHG vorgegebene Vorausset-
zung einer „Zulassung“ des Kranken-
hauses zur Teilnahme an der stationä-
ren  Notfallversorgung erfüllt war. Die 
Krankenkasse vertrat die Auffassung, 
dass in Hessen für eine solche „Zulas-
sung“ eine Ausweisung im Kranken-
hausplan / Feststellungsbescheid erfor-
derlich sei. 

2.  Entscheidung des Hessischen Ver-
waltungsgerichtshofs  

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
entschied, dass es für den Abschlag 
wegen der Nichtteilnahme an der Not-
fallversorgung irrelevant ist, ob dem 
Krankenhaus Aufgaben der Notfallver-
sorgung im Krankenhausplan / Feststel-
lungsbescheid zugewiesen sind. Zwar 
sieht die Vereinbarung über Regelun-
gen für Zu- und Abschläge gemäß § 17 
b Absatz 1 Satz 4 KHG vor, dass ein 
entsprechender Abschlag nur dann ent-
fällt, wenn das Krankenhaus neben an-



 
 

 
2 | 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diese Informationen sind nicht als umfassende Darstellung gedacht  und können eine  
individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. This material is for general 

 information only and is not intended to provide legal advice. 
 

© Seufert Rechtsanwälte, Februar  2008 
www.seufert-law.de 

deren Voraussetzungen zur Notfallver-
sorgung „zugelassen“ ist. Diese Vo-
raussetzung setzt nach dem Urteil des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshof je-
doch keine ausdrückliche Ausweisung 
von Aufgaben der Notfallversorgung im 
Krankenhausplan / Feststellungsbe-
scheid voraus.  

Zunächst stellte der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof fest, dass weder die 
Vereinbarung noch das KHEntgG oder 
das KHG konkrete Anforderungen an 
die Zulassung von Krankenhäusern zur 
Teilnahme an der stationären Notfall-
versorgung formulieren. Die Auffassung 
der Krankenkassen, die Zulassung er-
gebe sich in Hessen aus der ausdrück-
lichen Ausweisung im Krankenhausplan 
/ Feststellungsbescheid, verneinte der 
Hessische Verwaltungsgerichtshof so-
dann bereits deshalb, weil der Hessi-
sche Krankenhausrahmenplan einen 
solchen Rückschluss nicht zulässt. 

Der Hessische Krankenhausrahmen-
plan (Ziffer 4.5 des hier entscheidungs-
erheblichen allgemeinen Teils des 
Krankenhausrahmenplans 2005, entspr. 
Ziffer 4.4 des Krankenhausrahmenplans 
2009) beabsichtigt nach Auffassung des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs i. 
V. m. § 1 Hessisches Rettungsdienst-
gesetz, durch die Zuweisung von Auf-
gaben der Notfallversorgung an be-
stimmte Krankenhäuser ein flächende-
ckendes Sicherungsnetz der Notfallver-
sorgung zu schaffen. Hierdurch soll si-
chergestellt werden, dass die als abso-
lut unabdingbar angesehenen Struktu-
ren der Notfallversorgung vorgehalten 
werden, um die dem Staat obliegenden 
Aufgaben der Gefahrenabwehr und der 
Gesundheitsfürsorge flächendeckend 
erfüllen zu können. Die dadurch ge-
schaffenen Notfallstrukturen spiegeln 
daher das Minimum an Notfallversor-
gungseinrichtungen wider. 

Daneben lässt der Hessische Kranken-
hausrahmenplan unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Teilnahme von 
Krankenhäusern an der ergänzenden 
Notfallversorgung zu. Dies bedeutet je-
doch nach dem Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof nicht, dass das an der 
ergänzenden Notfallversorgung teil-
nehmende Krankenhaus nicht zur Not-
fallversorgung zugelassen ist. 

Maßgeblich für die vergütungsrechtli-
che Zulassung zur Teilnahme an der 
stationären Notfallversorgung ist daher 
nach Auffassung des Hessischen Ver-
waltungsgerichtshofs die Einbindung 
des Krankenhauses in den Ret-
tungsdienst nach den landesrechtli-
chen Vorschriften. 

Von grundsätzlichem Interesse auch für 
andere Kliniken dürfte die am Ende des 
Urteils getroffene Aussage sein, wo-
nach an der stationären Notfallversor-
gung nicht nur Krankenhäuser teil-
nehmen, die eine im organisatori-
schen, medizintechnischen und per-
sonellen Sinne umfassende Notfall-
versorgung anbieten. Für die Festle-
gung eines solchen Standards biete § 2 
Abs. 1 der auf Bundesebene getroffe-
nen Vereinbarung angesichts der ein-
heitlichen Höhe von 50 € (§ 4 Abs. 6 
KHEntgG) keine Anhaltspunkte. 
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